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§84

Ausschluß der Verjährung für Verbrechen gegen den 
Frieden, die Menschlichkeit und die Menschenrechte 

und Kriegsverbrechen

Verbrechen gegen den Frieden, die Menschlichkeit und die 
Menschenrechte und Kriegsverbrechen unterliegen nicht den 
Bestimmungen dieses Gesetzes über die Verjährung.

Besonderer Teil

1 .  K a p i t e l
Verbrechen gegen die Souveränität 

der Deutschen Demokratischen Republik, 
den Frieden, die Menschlichkeit und die Menschenrechte

Die unnachsichtige Bestrafung von Verbrechen gegen die 
Souveränität der Deutschen Demokratischen Republik, den 
Frieden, die Menschlichkeit, die Menschenrechte und Kriegs
verbrechen ist unabdingbare Voraussetzung für eine stabile 
Friedensordnung in der Welt und für die Wiederherstellung 
des Glaubens an grundlegende Menschenrechte, an Würde 
und''Wert der menschlichen Person und für die Wahrung 
der Rechte jedes einzelnen.

§85

Planung und Durchführung von Aggressionshandlungen

Wer in verantwortlicher staatlicher, politischer, militäri
scher oder wirtschaftlicher Funktion an der Androhung, Pla
nung, Vorbereitung oder Durchführung eines Aggressions
krieges mitwirkt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn 
Jahren oder mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe bestraft.

§88

Vorbereitung und Durchführung von Aggressionsakten

(1) Wer es unternimmt, einen Aggressionsakt gegen die 
territoriale Integrität oder politische Unabhängigkeit der 
Deutschen Demokratischen Republik oder eines anderen 
Staates durchzuführen oder an einer solchen Handlung mit
zuwirken oder Banden zur Begehung von Aggressionsakten 
zu organisieren oder zu fördern, wird mit Freiheitsstrafe 
nicht unter drei Jahren bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen kann auf lebenslängliche 
Freiheitsstrafe erkannt werden.

§87

Anwerbung für imperialistische Kriegsdienste

(1) Wer Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
zur Teilnahme an kriegerischen Handlungen, die der Unter
drückung eines Volkes dienen, oder zu diesem Zweck zum 
Eintritt in militärische Formationen anwirbt oder an der 
Anwerbung durch Zuführung oder Transport mitwirkt, wird 
mit Freiheitsstrafe von zwei bis zu zehn Jahren bestraft.

(2) Wer die .Tat planmäßig oder im Aufträge von Organi
sationen, Einrichtungen, Gruppen oder Personen, die einen 
Kampf gegen die Deutsche Demokratische Republik oder an
dere friedliebende Völker führen, begeht, wird mit Freiheits
strafe nicht unter fünf Jahren und in besonders schweren 
Fällen mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe bestraft.

(3) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.

§88

Teilnahme an Unterdrückungshandlungen

(1) Ein Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, 
der sich an kriegerischen Handlungen zur Unterdrückung 
eines Volkes beteiligt, wird mit Freiheitsstrafe von einem 
Jahr bis zu acht Jahren bestraft.

(2) Die Strafe kann nach den Grundsätzen über die außer
gewöhnliche Strafmilderung herabgesetzt oder es kann von 
Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit abgese
hen werden, wenn der Tatbeitrag des Täters unter Berück
sichtigung aller Umstände nicht erheblich gewesen ist.

§89

Kriegshetze und -propaganda

(1) Wer einen Aggressionskrieg, einen anderen Aggres
sionsakt oder die Verwendung von Atomwaffen oder ande
ren Massenvernichtungsmitteln zu Aggressionszwecken pro
pagiert oder zum Bruch völkerrechtlicher Vereinbarungen, 
die der Wahrung und Festigung des Friedens dienen, auffor
dert oder in diesem Zusammenhang zur Verfolgung von An
hängern der Friedensbewegung aufreizt, gegen diese Perso
nen wegen ihrer Tätigkeit Gewalt anwendet, sie verfolgt 
oder verfolgen läßt, wird mit Freiheitsstrafe von zwei bis 
zu acht Jahren bestraft.

(2) Wer die Tat planmäßig begeht oder zu ihrer Durch
führung eine Organisation oder Gruppe bildet oder mit der 
Tat einen Angriff auf Leben oder Gesundheit eines Anhän
gers der Friedensbewegung führt, wird mit Freiheitsstrafe 
nicht unter drei Jahren bestraft.

(3) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.

§90

Völkerrechtswidrige Verfolgung von Bürgern der 
Deutschen Demokratischen Republik

Wer dm Widerspruch zum Völkerrecht maßgeblich oder mit 
besonderer Aktivität daran mitwirkt, unter Ausdehnung der 
Gerichtshoheit der Bundesrepublik Deutschland Bürger der 
Deutschen Demokratischen Republik wegen der Ausübung 
ihrer verfassungsmäßigen Staatsbürgerrechte zu verfolgen, zu 
ihrer Verfolgung aufzufordern oder die Verfolgung anzuord
nen oder zu veranlassen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn 
Jahren bestraft, soweit nicht nach anderen Gesetzen eine hö
here Strafe verwirkt ist.

§91

Verbrechen gegen die Menschlichkeit

(1) Wer es unternimmt, nationale, ethnische, rassische oder 
religiöse Gruppen zu verfolgen, zu vertreiben, ganz oder teil
weise zu vernichten oder gegen solche Gruppen andere un
menschliche Handlungen zu begehen, wird mit Freiheitsstrafe 
nicht unter fünf Jahren bestraft.

(2) Wer durch das Verbrechen vorsätzlich besonders 
schwere Folgen verursacht, wird mit lebenslänglicher Frei
heitsstrafe bestraft

§ 91 a 

Folter

(1) Wer bei der Ausübung staatlicher Tätigkeit eine Person 
körperlich oder psychisch schwer mißhandelt oder solche 
Handlungen veranlaßt oder duldet, um

1. von ihr oder einer anderen Person eine Aussage oder 
ein Geständnis oder deren Unterlassung zu erzwingen;

ч


